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Luzern.
Botanik. Das Pflanzenschutzgesetz hat in unserem Kanton nach

den bis jetzt gemachten Beobachtungen nicht die gewünschte Wirkung.
Es fehlt offenbar an der Kontrolle durch die Polizeiorgane.*)

Da in manchen Fällen die Belehrung mehr nützt als ein Gesetz,

so haben wir zum Schutze der Alpenflanzen ein kleines Plakat in
500 Exemplaren erstellen lassen und an alle Berghotels und
Bergbahnen der Centraischweiz versandt. Die Kosten dieses Plakates
wurden vom Verkehrsverein Luzern und Vierwaldstättersee bestritten.

Inventar der Naturdenkmäler. Das genaue Verzeichnis der
Naturdenkmäler kann erst im nächsten Jahre vorgelegt werden.

Schulspaziergänge. Das von unserer Kommission aufgestellte
Programm fwr Schulspaziergänge für alle Schulstufen der Primär-, Sekundarund

Kantonsschule wurde vom Erziehungsrate publiziert und allen
Schulen des Kantons zugestellt.**)

-Reservationen. Den als Reservationen vorgesehenen Gebieten
(Eigentalerhochmoor, Urwald am Napf und Bucht von Winkeln) werden wir
weitere Aufmerksamkeit schenken und uns bestreben, diese Projekte
zu verwirklichen, sofern die finauziellen Mittel beschafft werden können.

Wegen Abwesenheit des Präsidenten, Herrn Prof. Dr. Bachmann,
im letzten Sommer (Studienreise nach Grönland) fand im abgelaufenen
Jahre nur eine Sitzung statt.

Luzern, den 25. Juni 1909.

Im Namen der Luzernischen Naturschutzkommission :

Der Aktuar:
J. Businger.

Neuchâtel.

Notre commission a eu à déplorer la perte de M. W. Wavre,

professeur d'archéologie et conservateur du musée archéologique de

Neuchâtel.

*) Im vorigen Luzerner Jahresberichte stand der Satz: „EineKontrolle
über den Verkauf von Alpenpflanzen in Luzern hat ergeben, dass
derselbe (infolge des neu eingeführten Pflanzenschutzgesetzes) fast ganz
aufgehört hat." Damit steht die obige Konstatierung in Widerspruch.
Es fehlt also wohl an genauer Kenntnisnahme des Sachverhaltes.

**) Da dieses Programm für Schulspaziergänge, welches mir eingesandt

wurde, kein Wort des Hinweises auf Naturschutz enthält, teile
ich es, als für unsere Zwecke belanglos, nicht mit. P. S.
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